
I) Kunden ohne Leistungsmessung
(Jahresverbrauchsmengen <= 1,5 Mio kWh und
Jahreshöchstleistung <= 500 kW)

      Jahresverbrauch

Arbeitspreis, 
für in der Zone 

angefallene 
Menge

Leistungs-
bezogener
Grundpreis

kWh/a Ct/kWh €/a

Untergrenze Obergrenze

1 1.500.000 1,33414          -                    

II) Kunden mit Leistungsmessung

      Jahresverbrauch
Aufschlag 
Vorzonen-

arbeitsentgelt

Arbeitspreis, 
für in der Zone 

angefallene 
Menge

kWh/a € Ct/kWh

Untergrenze Obergrenze Nettopreise

1 1.500.000 -                   0,44934           
1.500.001 1.800.000 6.740,10         0,41995           
1.800.001 2.200.000 7.999,95         0,40460           
2.200.001 2.600.000 9.618,35         0,30299           
2.600.001 10.830,31       0,26233           

      Jahresleistung

Aufschlag 
Vorzonen-

leistungsentgelt

Leistungspreis(a)

für in der Zone 
angefallene 

Leistung

kW € €/kW

Untergrenze Obergrenze Nettopreise

1                     800                 -                   16,59               
801                 1.000              13.272,00       16,39               

1.001              1.200              16.550,00       15,80               
1.201              1.500              19.710,00       11,84               
1.501              23.262,00       10,65               

(a) Der Leistungspreis bezieht sich auf die gemessene höchste Leistung in kWh/h

III) Konzessionsabgabe
den Preisen von I) und II) wird die Konzessionsabgabe hinzugerechnet

IV) Messung und Abrechnung
den Preisen von I) und II) wird die Messung und Abrechnung hinzugerechnet

V) Mehrwertsteuer
Die obengenannten Preise sind Nettopreise; die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer (zur Zeit 19%) 
wird dem Gesamtbetrag von I) - IV) hinzugerechnet.
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III) Konzessionsabgabe

Gemäß KAV Ct./kWh
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 a) 0,61
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 b) 0,27
§ 2 Abs. 3 Nr. 2 0,03

IV) Messung und Abrechnung
a)    Entgelte für Messstellenbetrieb:

Zähler €/Jahr
G 2,5 bis G 6 12,87
G10 bis G25 19,32
G 40 bis G 100 82,53
G 160 bis G 400 134,61
G 650 bis G 1000 231,09
Datenspeicher 66,72
Mengenumwerter 190,22

b)   Messentgelte:
€/Jahr

jährlich 2,32
halbjährlich 4,64
vierteljährlich 9,28
monatlich 27,84
Zähler 217,86
Zähler mit 
Datenspeicher

435,71

Zähler mit 
Datenspeicher und 
Mengenumwerter

653,57

c)    Entgelte für Abrechnung:
€/Jahr

jährlich 10,28
halbjährlich 20,56
vierteljährlich 41,12
monatlich 123,36
Zähler 128,02
Zähler mit 
Datenspeicher

256,04

Zähler mit 
Datenspeicher und 
Mengenumwerter

384,06

Für Aufwände aufgrund Lieferantenwechsel werden keine Entgelte erhoben.

V) Mehrwertsteuer

mit Leistungs- 
messung 
(monatlich)

Die oben genannten Preise sind Nettopreise; die jeweils gültige gesetzliche 
Mehrwertsteuer (zurzeit 19%) wird dem Gesamtbetrag von I) bis IV) hinzugerechnet.

Die Preise verstehen sich zuzüglich der Konzessionsabgabe gemäß der 
Konzessionsabgabenverordnung in der jeweils gültigen Fassung:

Messung

ohne Leistungs- 
messung

mit Leistungs- 
messung 
(monatlich)

Abrechnung

ohne Leistungs- 
messung
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